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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, mit Ausnahme des Geltungsbereichs 7 - Grage-
topshof, mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die im Rahmen der 6. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes dargestellte Wohnbauflächenent-
wicklung sich nunmehr im Rahmen der zugestandenen Eigenentwick-
lung bewegt. 
 
Der Ausweisung von Wohnbauland in den Ortsteilen Niendorf und 
Groß Stove wird zugestimmt, da sich im Hauptort Papendorf, über die 
im Nordosten dargestellte Fläche hinaus, keine nennenswerten weite-
ren Bauflächenpotenziale befinden. 
Durch die dargestellten Bauflächen werden bisherige Außenbereichs-
flächen überplant, da entsprechende Flächen im Innenbereich nicht 
mehr vorhanden sind. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich ein neues LEP mit dem 
Grundsatz des Bodenschutzes in Aufstellung befindet. 
 
Daher werden die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Grage-
topshof werden durch die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es 
bleibt damit bei der Darstellung des wirksamen Flächennutzungspla-
nes als Außenbereichsfläche. Der Geltungsbereich 7 entfällt damit. 
Plan und Begründung werden entsprechend geändert. Die nebenste-
henden Belange der Raumordnung lassen sich im Rahmen der Abwä-
gung nicht ohne weiteres überwinden. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Reduzierung der gewerb-
lichen Baufläche in Niendorf und die Standortverlagerung für die 
Schulsporthalle in Papendorf aus landesplanerischer Sicht mitgetragen 
werden. 
 
Die Beanspruchung von für die Landwirtschaft bedeutsamen Böden, 
wurde für den Standort Nienhagen im laufenden Planverfahren zur 6. 
Änderung des Flächennutzungsplanes schon erheblich reduziert. Ent-
sprechende Flächen im Innenbereich stehen für eine gewerbliche Ent-
wicklung nicht zur Verfügung.  
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Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Papendorf befindet sich mitt-
lerweile in der 6. Änderung. Die geforderte Aktualisierung des gesam-
ten Flächenbestandes soll im Rahmen einer späteren Neubekanntma-
chung bzw. Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplanes erfol-
gen. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Landkreises im 
Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zum Vorentwurf kriti-
sche Anmerkungen vorgebracht wurden, deren Berücksichtigung 
durch die Gemeinde zu Änderungen des Planes geführt hat. 
 
Die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Gragetopshof werden 
durch die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es bleibt damit bei der 
Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes als Außenbe-
reichsfläche. Der Geltungsbereich 7 entfällt damit. Plan und Begrün-
dung werden entsprechend geändert. 
 
 
Die nebenstehenden Anmerkungen werden durch die Gemeinde zur 
Kenntnis genommen. 
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Aus Sicht der Gemeinde ist ein erhöhter Eigenbedarf an Wohnbauflä-
chen in der Gemeinde Papendorf mittel- und langfristig gegeben, da im 
Innenbereich keine Flächen mehr bzw. in Baugebieten kaum noch 
Bauplätze zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll berücksichtigt 
werden, dass die angestrebte, langfristig angelegte Flächenbevorra-
tung (mit dem Flächennutzungsplan bis ca. 2030) über den Planungs-
zeitraum der Raumordnungsplanung hinausgeht und für den Zeitraum 
bis 2020 ein vergleichsweise hohes Bevölkerungswachstum von bis zu 
8% zu erwarten ist (Entwicklungsrahmen SUR, 2011).  
Durch das Amt für Raumordnung wird dargestellt, dass die 6. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nunmehr, mit Ausnahme des Gel-
tungsbereichs 7 - Gragetopshof, durch die umfangreiche Reduzierung 
der Bauflächen nach der frühzeitigen Behördenbeteiligung mit den 
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
Der nunmehr im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes 
dargestellte Flächenumfang für das geplante Gewerbegebiet in Nien-
dorf ist Ergebnis der Einwendungen von Niendorfer Bürgern sowohl 
zum Umfang als auch zum Abstand des Gebietes zu der vorhandenen 
Wohnbebauung. Darüber hinaus wurden erhebliche naturschutzrecht-
liche Bedenken bzgl. der betroffenen Biotope geäußert. Im nördlichen 
Bereich wird daher eine umfangreiche, ca. 350 m breite Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Ausgleichsmaßnahme dargestellt. Neben der 
Funktion als Schutzgrün zwischen Gewerbegebiet und Siedlung be-
steht auf dieser Fläche die Möglichkeit einer Vernetzung der vorhan-
den geschützten Biotope und sonstigen Landschaftsstrukturen. 
 
Die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Gragetopshof werden 
durch die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es bleibt damit bei der 
Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes als Außenbe-
reichsfläche. 
 
Die Fachstellungnahmen der nebenstehenden Ämter des Landkreises 
werden im Folgenden erörtert und in die Abwägung eingestellt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der unteren Wasser-
behörde keine Einwände gegen die Planung erhoben werden. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden in den nachfolgenden Planver-
fahren beachtet. 
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 "Schulsport-
halle am Campus" wird geprüft, ob es durch die Lage der Zufahrt im 
vorhanden Kreuzungsbereich der Straßen "Holzdamm" und "Alte Zie-
gelei" zu möglichen Konflikten mit der bestehenden Verkehrssituation 
kommen kann. Aus Sicht der Gemeinde ist dies jedoch nahezu ausge-
schlossen, da die genannten Straßen keine übergeordnete Funktion 
besitzen und die angestrebte Nutzung der Fläche als Schulsporthalle 
keinen nennenswerten Ab- und Zufahrtsverkehr erzeugt. 
 
Die Schulwegsicherung wurde bei der Auswahl der Standorte berück-
sichtigt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Straßen in der Baulast 
des Landkreises von der Planung betroffen sind und aus Sicht des 
Amtes für Straßenbau und Verkehr keine Bedenken bestehen. 
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Die Stellungnahmen des Umweltamtes werden im Folgenden erörtert 
und in die Abwägung eingestellt. 
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zu 1) Die Stellungnahme zum Artenschutz wird nachfolgend erörtert. 
 
zu 2) Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 "Schul-
sporthalle am Campus" wurden bereits eine FFH-Vorprüfung sowie 
eine Artenschutzrechtliche Stellungnahme erarbeitet. Dabei wurde 
festgestellt, dass durch das Vorhaben weder Arten noch Lebensräume 
von Arten beeinträchtigt werden. Weitere Prüfungen erfolgen im Um-
weltbericht des Bebauungsplanes. 
 
Zu 3) Es handelt sich um eine straßenbegleitende Pflanzung, die sich 
noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Im Rahmen der 
nachfolgenden Bebauungsplanung wird geprüft, ob es sich bereits um 
ein geschütztes Biotop handelt. Ziel soll es sein, die Gehölzstrukturen, 
so weit wie möglich zu erhalten und eine neue Siedlungsrandbegrü-
nung als Abgrenzung der Neubebauung zur offenen Landschaft zu 
schaffen. 
 
zu 4) Der Hinweis wird in den nachfolgenden Bebauungsplanungen 
berücksichtigt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die untere Naturschutzbehör-
de von einer abschließenden artenschutzrechtlichen Stellungnahme im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung absieht. Die abschließende 
Bearbeitung des Artenschutzes soll auf der Ebene der Bebauungspla-
nung stattfinden. Für den Geltungsbereich 5 - Gewerbegebiet Niendorf 
wurde bereits eine artenschutzrechtliche Stellungnahme erarbeitet.  
Die nebenstehenden Hinweise zu einzelnen Änderungsbereichen wer-
den beachtet: 
Geltungsbereich 1 - Papendorf-Nordost: Der Artenschutzfachbeitrag ist 
unter besonderer Berücksichtigung der Brutvögel und Fledermäuse zu 
bearbeiten. 
Geltungsbereich 4 - gemeint ist hier die Grünfläche zwischen den Gel-
tungsbereichen 4 und 5: Die Anlage von Kompensationsflächen und 
neuen Kleingewässern wird seitens der unteren Naturschutzbehörde 
befürwortet. 
Geltungsbereich 5: Der Artenschutzfachbeitrag ist unter besonderer 
Berücksichtigung der Amphibien zu bearbeiten. Im nachfolgenden Be-
bauungsplanverfahren ist das vorhandene Biotop zu erhalten. Ein Ar-
tenschutzfachbeitrag wurde bereits auf F-Planebene für den Geltungs-
bereich erarbeitet. In diesem wird vorgeschlagen, die beeinträchtigten 
Biotop- und Lebensraumfunktionen vorzugsweise auf der nördlich ge-
legenen Grünfläche zu kompensieren. 
Geltungsbereich 7 - Gragetopshof: Die ursprünglichen Entwicklungs-
absichten für Gragetopshof werden durch die Gemeinde vorerst nicht 
mehr weiterverfolgt. Es bleibt damit bei der Darstellung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes als Außenbereichsfläche. 
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Die nebenstehenden weiterführenden Hinweise zum Artenschutz wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung beachtet. 
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Die Stellungnahme zum Vorentwurf ist nachfolgend der Abwägung 
beigefügt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass den in der o.g. Stellungnah-
me enthaltenen Hinweisen zur Minimierung der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen im Entwurf gefolgt wurde. 
 
Die Anforderungen an die Erreichbarkeit von landwirtschaftlichen Flä-
chen werden im Rahmen der nachfolgenden Planungen berücksichtigt. 
 
 
Die auftretenden landwirtschaftlichen Immissionen wurden bereits im 
Rahmen der Aufstellung des unmittelbar südwestlich angrenzenden 
Bebauungsplanes Nr. 16 "Hopfenbruch" untersucht. Wesentliche Be-
einträchtigungen der Wohnfunktion wurden dort ausgeschlossen. Da-
her geht die Gemeinde auch für die Erweiterung dieses Gebietes von 
der Vereinbarkeit aus. Eine aktuelle Immissionsbetrachtung erfolgt im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
Die untere Naturschutzbehörde wurde beteiligt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass wasserwirtschaftliche Anla-
gen aus dem Zuständigkeitsbereich des StALU nicht von der Planung 
betroffen sind. 
 
Eine mögliche Betroffenheit der berichtspflichtigen Gewässer wird im 
Rahmen der Bebauungsplanungen geprüft und mit dem Landkreis 
abgestimmt. 
Es wird durch die Gemeinde geprüft, ob erforderlicher Ausgleich im 
Rahmen der Bebauungsplanungen durch WRRL-Maßnahmen erbracht 
werden kann. 
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Die Trinkwasserschutzzonen sind im Plan nachrichtlich dargestellt. 
 
Der Landkreis wurde beteiligt. Es wurden keine Altlastenverdachtsflä-
chen benannt. 
 
 
Nebenstehende Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sonstige durch das StALU zu 
vertretende Belange durch die Planung nicht berührt werden. 
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Die von der Planung betroffenen Waldflächen werden im Folgenden 
erörtert. 
 
 
Geltungsbereich 1 - Papendorf Nordost: 
Die Waldabstandfläche wurde entsprechend der Maßstäblichkeit der 
Flächennutzungsplanung dargestellt. Die Darstellungen sind somit 
keinesfalls parzellenscharf. Genauere Abgrenzungen werden erst im 
Rahmen der Bebauungsplanung vorgenommen. 
 
 
Bezüglich der Geltungsbereiche 2 bis 4 sind keine forstlichen Belange 
betroffen. 
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Geltungsbereich 5 - Gewerbegebiet Niendorf: Im Rahmen der Bebau-
ungsplanung wird berücksichtigt, dass kein Regenwasser in umliegen-
de Waldflächen schädigend eingeleitet wird. 
 
Bezüglich des Geltungsbereichs 6 sind keine forstlichen Belange be-
troffen. 
 
 
Die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Gragetopshof werden 
durch die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es bleibt damit bei der 
Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes als Außenbe-
reichsfläche. 
 
 
 
 
Die konkreten Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen geplant. Sollte das Anpflanzen von Wald-
gehölzen in dem nebenstehend dargestellten Umfang vorgesehen 
werden, wird jeweils ein entsprechender Antrag auf Erstaufforstung 
gestellt. 
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Seitens des Autobahnamtes Güstrow bestehen keine Bedenken, wenn 
in den weiteren Planungsschritten die nebenstehenden Hinweise be-
rücksichtigt werden: 
 
Die Notwendigkeit, Schallschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der BAB A20 festzusetzten, ergibt sich ggf. für das Gewerbegebiet in 
Niendorf. Ein entsprechendes Immissionsschutzgutachten wird im 
Rahmen der Bebauungsplanung erstellt. Im Rahmen der erforderlichen 
Behördenbeteiligung wird das Autobahnamt Güstrow weiterhin betei-
ligt. 
 
Die Hinweise zur Einhaltung von Anbauverboten und Zustimmungser-
fordernissen werden im Rahmen der Bebauungsplanung beachtet. Der 
40 m Abstand wird bereits im Flächennutzungsplan eingehalten. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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Der vorhandene Salzsilo der Autobahnmeisterei sowie die zugehörige 
Zufahrt werden im Rahmen der Bebauungsplanung nicht überplant. 
 
Die Hinweise zu den technischen Vorschriften der Knotenpunktgestal-
tung sowie zu den notwendigen Abständen zur Autobahnanschluss-
stelle Rostock Südstadt werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
und Erschließungsplanung beachtet.  
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Eine verkehrstechnische Untersuchung wird im Rahmen der Bebau-
ungsplanung und Erschließungsplanung erarbeitet. Dabei ist die Leis-
tungsfähigkeit des Streckenabschnitts der L 132a von der Anschluss-
stelle Rostock Südstadt bis zum Ortseingang Rostock unter der Be-
rücksichtigung weiterer, die Landesstraße betreffende Planungen 
nachzuweisen. Die Randbedingungen der Verkehrsuntersuchung wer-
den mit dem Straßenbauamt abgestimmt. 
 
 
Die Hinweise zur Einhaltung von Anbauverboten werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung beachtet. 
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Die Allee wurde nachrichtlich durch entsprechende Symbole im Gel-
tungsbereich 5 dargestellt. Eine parzellenscharfe Abgrenzung ist erst 
auf der Ebene des Bebauungsplanes vorgesehen und auch möglich.  
 
Das Autobahnamt Güstrow wurde beteiligt. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bodendenkmale wurden im Geltungsbereich 6 - Sildemower Kreuz 
nachrichtlich übernommen. Weitere Geltungsbereiche sind nicht be-
troffen. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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Die Karten sind im Folgenden der Abwägung beigefügt. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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Geltungsbereich 6 - Gewerbegebiet "Sildemower Kreuz": 
 
 
Die Bodendenkmale wurden nachrichtlich in die Planzeichnung aufge-
nommen. 
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Geltungsbereich 1 - Papendorf Nordost: 
 
Die Lage des Bodendenkmals wurde aktualisiert und befindet sich 
nunmehr außerhalb des Geltungsbereichs 1. 
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Geltungsbereich 3 - Groß Stove: 
 
Das Bodendenkmal befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs. 
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Geltungsbereich 4 - Wohngebiet Niendorf: 
 
Das Bodendenkmal befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs. 
 
 
 
Geltungsbereich 5 - Gewerbegebiet Niendorf: 
 
Das Bodendenkmal befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs. 
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Die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Gragetopshof werden 
durch die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es bleibt damit bei der 
Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes als Außenbe-
reichsfläche. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich in den Geltungsberei-
chen der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes keine Festpunkte 
des amtlichen geodätischen Grundlagennetzes des Landes MV befin-
den. Die weitergehenden Hinweise werden beachtet. 
 
Der Landkreis wurde beteiligt. Es wurden keine Aufnahmepunkte be-
nannt. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr bestehen gegen die 
Planung keine Bedenken. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Munitionsfunde nicht auszu-
schließen sind. 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich 1: Das Gewässer II. Ordnung "13/3 Land" wird im 
Rahmen der Bebauungsplanung berücksichtigt. Dies betrifft auch ei-
nen beidseitig zu erhaltenen Grünstreifen. 
 
Die Geltungsbereiche 2, 3 und 4 des Vorentwurfs waren nicht mehr 
Bestandteil des Entwurfs. 
 
Geltungsbereich 5 (jetzt 4 - Wohngebiet Niendorf): Im Geltungsbereich 
befindet sich das verrohrte Gewässer II. Ordnung "10/1 Land". Die 
Leitung ist auf der Grundlage einer genauen Erhebung der Lage zu 
berücksichtigen und ggf. zu verlegen. 
 
Geltungsbereich 6 (jetzt 5 - Gewerbegebiet Niendorf): Der Graben "10 
Land" verläuft verrohrt entlang der südlichen Plangebietsgrenze. Das 
Gewässer wird im Rahmen der Bebauungsplanung berücksichtigt. 
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Geltungsbereich 7 (jetzt 3 - Groß Stove): Im Plangebiet befindet sich 
kein Gewässer II. Ordnung. 
 
Geltungsbereich 8 (jetzt 6 - Sildemower Kreuz): Die Gewässer II. Ord-
nung wurden schon im Rahmen der Aufstellung des B-Planes Nr. 18 
berücksichtigt. 
 
Geltungsbereich 9: Die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Gra-
getopshof werden durch die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es 
bleibt damit bei der Darstellung des wirksamen Flächennutzungspla-
nes als Außenbereichsfläche. 
 
Die nebenstehenden Hinweise zu Abständen der Bebauung zu Ge-
wässern, der Überbauung von Gewässern sowie zur Einleitung von 
Niederschlagswasser werden in den jeweiligen Bebauungsplanverfah-
ren beachtet. 
Dabei werden auch die notwendigen Abstimmungen mit der unteren 
Wasserbehörde sowie dem Wasser- und Abwasserverband durchge-
führt. 
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Die Ortslagen Gragetopshof und Sildemow sind nicht mehr Bestandteil 
der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage des Grabens im Geltungsbereich 6. 
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Lage des Grabens im Geltungsbereich 1. 
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Lage der Gräben in den Geltungsbereichen 4 und 5. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der EURAWASSER 
keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wenn die vorhandenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen des Unternehmens im Rahmen der 
weiteren Planungen berücksichtigt werden. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Wasser- und Ab-
wasserverbandes keine Einwände gegen die Planung bestehen. 
 
Die Stellungnahme der EURAWASSER GmbH wurde beachtet. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Geltungsbereich des 
Flächennutzungsplanes Ferngasleitungen der ONTRAS befinden (s. 
beigefügter Lageplan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden  Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der im Geltungsbereich dargestellte Leitungsbestand wurde zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Ursprungsplanes erhoben. Die Aktualisie-
rung bzw. Präzisierung des Bestandes in der Planzeichnung ist nicht 
Gegenstand der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Eine verkleinerte Übersichtkarte ist Bestandteil dieser Abwägung. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Leitungsbestände befinden sich außerhalb der Geltungsbereiche 
der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Eine Aufnahme in die Begründung auf der Ebene des Flächennut-
zungsplanes ist nicht erforderlich, da eine Konkretisierung erst im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgt. 
Die nebenstehend genannten Leitungen befinden sich außerhalb der 
Geltungsbereiche der Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass außer den oben erörterten 
Belangen keine weiteren Hinweise oder Ergänzungen vorgebracht 
werden. 
Weitere Ver- und Entsorgungsunternehmen wurden beteiligt. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme zum Gasnetz wird im Folgenden erörtert und in die 
Abwägung eingestellt. 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine der nebenstehenden 
Anlagen von der Planung betroffen sind. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasleitungen befinden sich in den Geltungsbereichen 4, 5 und 6 (s. 
beigefügte Lagepläne). 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Stadtwerke 
Rostock keine Einwände oder Bedenken zur Planung bestehen. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Telekom keine grundsätz-
lichen Bedenken hat.  
Weitere Stellungnahmen erfolgen im Rahmen der Bebauungsplanung. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass in den Geltungsbereichen der 
Planung keine Anlagen der e.on Hanse AG vorhanden sind. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass in den Geltungsbereichen der 
Planung keine Anlagen der 50Hertz GmbH vorhanden sind. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass in den Geltungsbereichen der 
Planung keine Anlagen der Kabel Deutschland vorhanden sind. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Bundeswehr kei-
ne Einwände bestehen. 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Papendorf 

 52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Einzelhandels-
verbandes keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung beste-
hen. 
Der Bebauungsplan Nr. 18 für das Gewerbegebiet Sildemower Kreuz 
ist bereits rechtskräftig. Für das geplante Gewerbegebiet in Niendorf 
wird im Rahmen der Bebauungsplanung geprüft, ob eine Einzelhan-
delsnutzung generell ausgeschlossen werden soll. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Handwerkskammer der 
Planung zustimmt. 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 18 ist bereits rechtskräftig. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die IHK die Entwicklung des 
Gewerbegebiets "Sildemower Kreuz" begrüßt. 
 
Gegen die Reduzierung der Gewerbeflächen in Nienhagen auf nun-
mehr rund 15 ha äußert die IHK jedoch erhebliche Bedenken. 
 
Das von der IHK festgestellte Ungleichgewicht in der planerischen Ab-
wägung zugunsten der naturschutzfachlichen Belange folgt nur zum 
Teil aus den Anforderungen des gesetzlichen Arten- und Biotopschut-
zes. Darüber hinaus fanden auch die zum Vorentwurf vorgebrachten 
erheblichen Bedenken der Niendorfer Bürger sowie konkretisierte Ent-
wicklungsziele der Gemeinde eine Berücksichtigung. 
Zum Thema Artenschutz wurden erhebliche Bedenken gegen die ur-
sprünglich vorgesehene Flächenausweisung erhoben, die von der 
Gemeinde nicht ohne weiteres abzuwägen waren. Es wurde im Rah-
men der Entwurfserarbeitung eine artenschutzrechtliche Vorprüfung 
durchgeführt und mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Im 
Ergebnis wurde die vorliegende Lösung erarbeitet. 
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Darüber hinaus wurden seitens der Bürger aus Niendorf rund 120 Ein-
wendungen insbesondere gegen die Größe des Gebiets, gegen den 
Abstand zwischen Gewerbe und Wohnen sowie aufgrund der natur-
räumlichen Beeinträchtigungen erhoben. Diese hat die Gemeinde in 
Rahmen der Entwurfserarbeitung weitgehend berücksichtigt. 
 
Der nunmehr dargestellte Flächenumfang ist als Ergebnis der oben 
dargestellten planerischen Abwägung der Gemeinde mit rund 15 ha 
immer noch beachtlich. Es ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass 
das im "Entwicklungsrahmen Stadt-Umland-Raum Rostock" dargestellt 
Flächenpotenzial von 40 ha nicht die Netto-Baufläche wiederspiegelt, 
sondern davon noch Flächen für Ausgleichsmaßnahmen, Abstandsflä-
chen zur BAB und zur Landesstraße sowie Immissionsschutzanlagen 
und Schutzabstände zu der benachbarten Wohnbebauung berücksich-
tigt werden müssen. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der BUND der Ausweisung 
von Gewerbeflächen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Böden 
kritisch sieht. Durch die Reduzierung der Bauflächen hat die Gemeinde 
die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen weitgehend mini-
miert. 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 18 ist inzwischen rechtskräftig. 
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Die Ausweisung von Wohnbauflächen wurde erheblich reduziert. Es 
werden nunmehr nur noch kleine landwirtschaftliche Außenbereichs-
flächen in Anspruch genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich war nicht mehr Bestandteil des Entwurfs. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung von Gewerbeflächen wurde erheblich reduziert, so 
dass nur noch ein geschütztes Biotop betroffen ist. Durch die Einbe-
ziehung der notwendigen Ausgleichmaßnahmen in den Geltungsbe-
reich kann eine Vernetzung der vorhanden Landschaftselemente erfol-
gen. Es wurde im Rahmen der Entwurfserarbeitung eine artenschutz-
rechtliche Vorprüfung durchgeführt und mit der unteren Naturschutz-
behörde abgestimmt. Im Ergebnis wurde die vorliegende Lösung erar-
beitet. 
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Der vorliegende Landschaftsplan der Gemeinde muss im Rahmen der 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht geändert werden.  
 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Papendorf 

 59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Papendorf 

 60 

 

 
 
 
Die Gemeinde Papendorf nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der 
Hansestadt Rostock durch die Planung nicht beeinträchtigt werden, 
wenn die Entwicklungsabsichten für den Ortsteil Gragetopshof nicht 
weiterverfolgt werden und die übrigen Wohnbauflächen der langfristi-
gen Eigenbedarfsentwicklung der Gemeinde dienen. 
 
 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Darstellungen zur Definition 
des "Eigenbedarfs" zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine angestrebte Wohnbau-
flächenentwicklung für 20 Wohneinheiten die Belange der Hansestadt 
Rostock nicht beeinträchtigt. 
 
Die Hansestadt Rostock stimmt der Planung zu, sofern sichergestellt 
ist, dass die genannte Wohnbauflächenentwicklung dem langfristigen 
Bedarf der nächsten 10-15 Jahre dient. 
 
Die im Flächennutzungsplan für die nächsten 10-15 Jahre dargestell-
ten Entwicklungsziele können nur schrittweise durch die Aufstellung 
von Bebauungsplänen realisiert werden. Die schrittweise Realisierung 
bedingt jedoch, dass diese Bauleitpläne nicht erst nach 2025 aufge-
stellt, sondern bis dahin umgesetzt werden. 
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Die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Gragetopshof werden 
durch die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es bleibt damit bei der 
Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes als Außenbe-
reichsfläche. Damit entfallen insgesamt 5 Wohneinheiten. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Ausweisung von gewerb-
lichen Bauflächen in Niendorf durch die Hansestadt Rostock begrüßt 
wird. 
 
 
 
 
Einer entsprechenden Terminvereinbarung sieht die Gemeinde Pa-
pendorf entgegen. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Gemeinde Dum-
merstorf der Planung zugestimmt wird und keine Bedenken oder Anre-
gungen vorgebragt werden. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Pölchow keine 
Bedenken oder Hinweise zur Planung hat. 
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(Stellungnahme zum Vorentwurf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Ziesendorf 
keine Bedenken oder Hinweise zur Planung hat. 
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zu 1) Die Festlegung eines Lärmschutzwalles ist erst nach der konkre-
ten Überplanung des Gewerbegebietes im Rahmen der Bebauungs-
planung möglich, da erst auf dieser Planungsebene konkrete Festset-
zungen zur Art und zum Maß der Nutzungen im Plangebiet getroffen 
werden können. Auf der Grundlage einen Immissionsschutzgutachtens 
werden dann die notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen. Zur mög-
lichen Lage des angesprochenen Lärmschutzwalles muss darüber 
hinaus ein Ausgleichsmaßnahmenkonzept erstellt werden, dass die 
vorhanden geschützten Biotope berücksichtigt und vernetzt. 
 
zu 2) Im Flächennutzungsplan ist die umfangreiche Grünfläche zwi-
schen Wohnbebauung und zukünftigen Gewerbegebiet schon konkret 
als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft dargestellt. Eine differenziertere Fest-
setzung von Grünstrukturen innerhalb der Bauflächen erfolgt im Rah-
men der Bebauungsplanung. Die angesprochene Allee wurde lediglich 
aus dem geltenden Flächennutzungsplan übernommen, da es sich um 
eine Ausgleichsmaßnahme für den Neubau der L 132a handelt. 
 
zu 3) Die technischen Vorschriften der Knotenpunktgestaltung sowie 
zu den notwendigen Abständen zur Autobahnanschlussstelle Rostock 
Südstadt werden im Rahmen der Bebauungsplanung und Erschlie-
ßungsplanung beachtet. Eine verkehrstechnische Untersuchung wird 
im Rahmen der Bebauungsplanung und Erschließungsplanung erar-
beitet. Dabei ist die Leistungsfähigkeit des Streckenabschnitts der L 
132a von der Anschlussstelle Rostock Südstadt bis zum Ortseingang 
Rostock unter der Berücksichtigung weiterer, die Landesstraße betref-
fende Planungen nachzuweisen. Die Randbedingungen der Verkehrs-
untersuchung werden mit dem Straßenbauamt abgestimmt. Eine Ne-
benerschließung ist aus heutiger Sicht nicht vorgesehen, wenn sich 
keine verkehrstechnische Notwendigkeit ergibt. 
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zu 4) Nachdem die Gemeinde im Rahmen der Entwurfserarbeitung 
eine umfangreiche Reduzierung von Bauflächen vorgenommen hat, 
wurde durch das StALU bestätigt, dass den in der nebenstehen zitier-
ten Stellungnahme zum Vorentwurf enthaltenen Hinweisen zur Mini-
mierung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen im Entwurf 
gefolgt wurde.  
 
zu 5) Der nunmehr dargestellte Flächenumfang ist als Ergebnis der 
planerischen Abwägung der Gemeinde mit rund 15 ha immer noch 
beachtlich. Es ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass das "Ent-
wicklungsrahmen Stadt-Umland-Raum Rostock" dargestellt Flächen-
potenzial von 40 ha nicht die Netto-Baufläche wiederspiegelt, sondern 
davon noch Flächen für Ausgleichsmaßnahmen, Abstandsflächen zur 
BAB und zur Landesstraße sowie Immissionsschutzanlagen und 
Schutzabstände zu der benachbarten Wohnbebauung berücksichtigt 
werden müssen. Die Einschätzung, es handelt sich bei der Gewerbe-
fläche in Niendof um einen großflächigen Gewerbe- bzw. Industrie-
standort, war schon nicht mehr Bestandteil des Entwurfs. Der Land-
kreis Rostock sieht allerdings in seiner Stellungnahme vom 06.10.2015 
die überregionale Bedeutung mit 15 ha gerade noch bewahrt. 
Der Gebietscharakter ist mit einer Darstellung als Gewerbegebiet (GE) 
im Plan und auch in der Begründung hinreichend spezifiziert. Die Ziel-
setzung der Gemeinde ist damit zweifelsfrei für die nachfolgenden 
Planungsschritte festgelegt. 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange wurde das Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Region Rostock beteiligt. Grundlage war dabei schon die redu-
zierte Gewerbeflächenausweisung in Niendorf. Die Flächenreduzie-
rung wird aus Sicht des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 
in der Stellungnahme vom 07.10.2015 mitgetragen. Darüber hinaus 
obliegt es der Gemeinde, räumliche Entwicklungsziele für das Ge-
meindegebiet zu definieren. Dieser Aufgabe ist die Gemeinde Papen-
dorf mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes nachgekommen. 
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Zusammenfassung der Stellungnahmen von Bürgern aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs.1 BauGB 
Die zahlreich eingegangenen Stellungnahmen von Bürgern beziehen 
sich auf die Änderungsbereiche 1 (Papendorf-Nord), 4 (Sildemow), 6 
(Gewerbegebiet Niendorf) und 9 (Gragetopshof) des Vorentwurfs. Zu 
den einzelnen Änderungsbereichen wird im Folgenden eine zusam-
menfassende Übersicht über die wesentlichen vorliegenden Bedenken 
und Anregungen dargestellt. 
 
Änderungsbereich 1 – Papendorf Nord (Flächeneigentümer) 

 Der Eigentümer wird seine Flächen nicht für die Realisierung 
der Planungsziele zur Verfügung stellen. Betroffen wäre der 
überwiegende Teil der dargestellten Baufläche. 

 Die einzige Zufahrtsstraße ist nicht ausreichend, dient der Er-
schließung der angrenzenden Ackerflächen für landwirtschaftli-
che Großgeräte und mündet im Kurvenbereich in die Dorfstra-
ße (mangelnde Verkehrssicherheit). 

 
Änderungsbereich 4 – Sildemow ( ca. 30 Stellungnahmen) 

 Eine Umgehungsstraße ist nicht notwendig. Es gibt keinen ho-
hen Durchgangsverkehr durch die Ortslage Sildemow. Die im 
Vorentwurf der 6. Änderung getroffenen Aussagen über mögli-
che Konflikte und Belastungen treffen nicht zu. Es handelt sich 
in Sildemow überwiegend um Anliegerverkehr. 

 Es gibt kein Nachweis über den Bedarf und die Auswirkungen 
der Ortsumgehung (fehlendes Verkehrskonzept, fehlende Be-
darfsuntersuchung). 

 Durch die Ortsumgehung nimmt der Durchgangsverkehr und 
damit Lärm- und Umweltbelastung insgesamt zu, wovon auch 
Gragetopshof betroffen wäre. 

 Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen entspricht nicht dem 
dörflichen Charakter der Ortslage – auch Gefahr einer Zersie-
delung. 

 Es sollten innerörtliche Flächen im Gemeindegebiet genutzt 
werden. 

 Eine weitere Bebauung würde das Ort- und Landschaftsbild 
beeinträchtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die betroffenen landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen. 
 
Die bestehende Erschließungsstraße kann entsprechend dem zukünf-
tigen Nutzungszweck ausgebaut werden. 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich 4 - Sildemow - des Vorentwurfs sowie die Orts-
umgehung waren aufgrund der nebenstehenden Bedenken sowie auf-
grund raumordnerischer und naturschutzfachlicher Einwände nicht 
mehr Bestandteil des Entwurfs.  
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 Das bestehende Biotop sowie weitere Schutzgebiete werden 
beeinträchtigt. Es wären auch Vögel, Amphibien und andere 
Arten betroffen. Auch eine mögliche Vernetzung von Grünflä-
chen über landwirtschaftliche Flächen wird gestört. 

 Die neu geschaffene Siedlungsfläche erzeugt mehr Verkehr 
und dadurch auch mehr Umweltbelastungen. 

 Finanzierung der Umgehungsstraße nicht gesichert (Bau und 
Unterhalt). 

 Durch die geplante Neubebauung kommt es zu einer Wertmin-
derung der vorhandenen Grundstücke. Betroffen sind insbe-
sondere die "Außengrundstücke". 

 Durch die Umgehungsstraße werden landwirtschaftliche Flä-
chen zerschnitten. Eine "Restfläche" ist nicht mehr zu bewirt-
schaften und es ist zu befürchten, dass hier weiteres Bauland 
ausgewiesen wird. 

 Schaffung eines Wirtschaftsweges anstelle einer Ortsumge-
hungsstraße, um landwirtschaftlichen Verkehr aus der Ortslage 
herauszuhalten. 

 Als Alternative zu den dargestellten Entwicklungszielen könnte 
eine Fläche im Ortsausgangsbereich Richtung Südstadt aus-
gewiesen werden. Es werden weitere Alternativstandorte für 
Wohnbauflächen genannt (südlich vom Sildemower See, west-
lich von Sildemow). Es sollten alternative Standorte geprüft 
werden. 

 Der Bedarf für neue Wohnbauflächen wird bezweifelt (Demo-
grafie). 

 Die Auswirkungen auf ein Wasserschutzgebiet sind nicht aus-
reichend untersucht. 

 Es wird landwirtschaftliche Nutzfläche versiegelt. 

 Es werden ggf. bestehende Grünflächen des angrenzenden 
Wohngebiets beeinträchtigt. 

 Die Umgehungsstraße ist ungeeignet für eine Erschließung von 
Wohnbauflächen (Lärm, etc.). 
 
 
 

 
Der Geltungsbereich 4 - Sildemow - des Vorentwurfs sowie die Orts-
umgehung waren aufgrund der nebenstehenden Bedenken sowie auf-
grund raumordnerischer und naturschutzfachlicher Einwände nicht 
mehr Bestandteil des Entwurfs.  
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Änderungsbereich 6 (jetzt Geltungsbereich 5) – Gewerbegebiet 
Niendorf (Stellungnahme mit ca. 120 Unterschriften, ca. 8 weitere 
Stellungnahmen) 

 Es werden gesetzlich geschützte Sölle, Röhrichtbestände, Ge-
hölzflächen, etc. zerstört oder beeinträchtigt. Wanderungskorri-
dore und andere Habitate für Tierarten werden zerstört oder 
zerschnitten (Biotopverbund).  

 Der Grünflächenanteil soll erhöht werden (auch als Ausgleichs-
fläche). 

 Es sind andere, besser geeignete Flächen (z.B. Sandkrug, Er-
weiterung der Fläche des B-Plans 18/ Porsche) vorhanden. 

 Es kommt schon aufgrund der Größenverhältnisse zwischen 
den geplanten Gewerbeflächen und der bestehenden Ortslage 
zu einer "bedrängenden Wirkung". 

 Es wird ein Abstandspuffer von mindestens 350 m zwischen 
Ortslage und GE – Flächen gefordert. Darüber hinaus soll ein 
Lärmschutzwall errichtet werden. 

 Im Rahmen einer konkreten Planung muss ein Immissions-
schutzgutachten erstellt werden. Es kann zu starken Beein-
trächtigungen der Ortslage kommen. 

 Die Fläche wird von einem Radfernweg tangiert. 

 Die naturschutzfachlichen Aspekte müssen stärker beachtet 
werden. 

 Es gibt keinen Bedarf für neue Gewerbeflächen. 

 Es ist mit einer Zunahme der Verkehrsbelastung auf den vor-
handenen Straßen zu rechnen. 

 Es kann zu einem Wertverlust der benachbarten Wohngrund-
stücke kommen. 

 Es sollen keine Windkraftanlagen und lärmintensive Gewerbe-
betriebe  angesiedelt werden. 

 Es werden landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der nunmehr im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes 
dargestellte, stark reduzierte Flächenumfang für das geplante Gewer-
begebiet in Nienhagen ist Ergebnis der nebenstehenden Einwendun-
gen von Nienhagener Bürgern sowohl zum Umfang als auch zum Ab-
stand des Gebietes zu der vorhandenen Wohnbebauung. 
Darüber hinaus wurden erhebliche naturschutzrechtliche Bedenken 
bzgl. der betroffenen Biotope geäußert. Im nördlichen Bereich wird 
daher eine umfangreiche, ca. 350 m breite Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Ausgleichsmaßnahme dargestellt. Neben der Funktion als 
Schutzgrün zwischen Gewerbegebiet und Siedlung besteht auf dieser 
Fläche die Möglichkeit einer Vernetzung der vorhanden geschützten 
Biotope und sonstigen Landschaftsstrukturen. Es wurde im Rahmen 
der Entwurfserarbeitung eine artenschutzrechtliche Vorprüfung durch-
geführt und mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Im Er-
gebnis wurde die vorliegende Lösung erarbeitet. 
 
Die Festlegung eines Lärmschutzwalles ist erst nach der konkreten 
Überplanung des Gewerbegebietes im Rahmen der Bebauungspla-
nung möglich, da erst auf dieser Planungsebene konkrete Festsetzun-
gen zur Art und zum Maß der Nutzungen im Plangebiet getroffen wer-
den können. Auf der Grundlage einen Immissionsschutzgutachtens 
werden dann die notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen. Zur mög-
lichen Lage des angesprochenen Lärmschutzwalles muss darüber 
hinaus ein Ausgleichsmaßnahmenkonzept erstellt werde, dass die 
vorhanden geschützten Biotope berücksichtigt und vernetzt.  
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Änderungsbereich 9 – Gragetopshof ( ca. 11 Stellungnahmen) 

 Der Zustand der Dorfstraße lässt eine weitere Bautätigkeit nicht 
mehr zu. 

 Durch den Bau einer Ortsumgehung in Sildemow wäre der Ort 
durch zusätzlichen Durchgangverkehr stark belastet. 

 Durch eine weitere Bebauung steigt die Gefahr nachbarschaft-
licher Konflikte (Verdichtung). 

 Die Ausweisung des "Bolzplatzes" wird positiv gesehen. 

 Auf dem Flurstück 135/5 kann keine Bebauung erfolgen. 

 Die Ausweisung der Grün- und Biotopflächen im ehemaligen 
Gutshofbereich wird positiv gesehen. 

 Die vorhandene Garage könnte als Gemeinschaftseinrichtung 
genutzt werden. 

 Die Kleingartenanlage einschließlich Erschließungsflächen 
muss erhalten werden. 

 

 
Die ursprünglichen Entwicklungsabsichten für Gragetopshof werden 
aufgrund raumordnerischer und planungsrechtlicher Bedenken durch 
die Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt. Es bleibt damit bei der Dar-
stellung des wirksamen Flächennutzungsplanes als Außenbereichsflä-
che. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


